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Im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit verzichten wir darauf, stets männliche und weibli-

che Schriftformen zu verwenden. Selbstverständlich sind immer gleichzeitig und chan-

cengleich Frauen und Männer angesprochen. 

 

Der Endbericht sowie die Entwurfsvorlagen unterliegen dem Urheberrecht (§ 2 Absatz 2 

sowie § 31 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte). Soweit mit dem Auf-

traggeber nichts anderes vereinbart wurde, sind Vervielfältigungen, Weitergabe oder 

Veröffentlichung (auch auszugsweise) nur nach vorheriger Genehmigung und unter An-

gabe der Quelle erlaubt. 
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1 Anlass der Stellungnahme 

In der Stadt Neumünster bestehen Planungen zur Verlagerung des innerhalb des a+b-centers 

befindlichen Lebensmitteldiscounters Aldi (inkl. einer entsprechenden Erweiterung der jetzigen 

Verkaufsfläche) sowie damit einhergehende Überlegungen zur moderaten Erweiterung der bis-

her im Center vorhandenen / zulässigen Sortimente. Hierfür ist ein Bauleitplanverfahren (Auf-

stellung des Bebauungsplans Nr. 42 „Sondergebiet Baeyerstraße (a+b-Center)“) erforderlich, 

das den Rahmen des städtebaulich verträglichen Verkaufsflächenrahmens abstecken soll. 

Zu diesem Vorhaben wurde im Auftrag der Stadt Neumünster eine gutachterliche Stellungnah-

me durch das Büro Junker + Kruse, Dortmund (J+K) – als Ersteller des kommunalen Einzelhan-

delskonzeptes der Stadt – erarbeitet: 

Junker + Kruse (2017): Gutachterliche Stellungnahme zur geplanten Verkaufsflächenerweite-

rung des a+b-centers – Bewertung möglicher städtebaulicher Auswirkungen innerhalb und au-

ßerhalb von Neumünster. Dortmund. (nachfolgend: J+K 2017) 

In dieser Stellungnahme erfolgt die Herleitung und Begründung eines städtebaulich verträgli-

chen Verkaufsflächenrahmens, der schließlich folgende Kriterien erfüllt: 

 Kein Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen des beschlossenen Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes für die Stadt Neumünster
1

 

 Keine signifikanten Auswirkungen weder auf die zentralen Versorgungsbereiche innerhalb 

der Stadt Neumünster noch in ggf. betroffenen Nachbarkommunen 

Im Rahmen der Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs wurde zu dieser gutachterlichen Stel-

lungnahme eine Plausibilitätsprüfung von dem Büro Dr. Lademann & Partner (DLP), beauftragt 

von der                                                                                              , vorgelegt: 

Dr. Lademann & Partner (2017): Der Bebauungsplan Nr. 42 „Sondergebiet Baeyerstraße 

(a+b-Center“ in Neumünster – Plausibilitätsprüfung der Stellungnahme v. Junker+Kruse (Mai 

2017). Hamburg. (nachfolgend: DLP 2017) 

Diese Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die gutachterliche Stellungnahme (J+K 2017) – 

aufgrund unplausibler Bewertungen – nicht als Bewertungsgrundlage im Rahmen der Bauleit-

planung geeignet sei. Stattdessen wird von DLP auf eine eigene Verträglichkeitsanalyse, 

eben-falls beauftragt von der                                                                                    , verwiesen: 

1

Junker + Kruse (2016): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Neumünster – Fortschreibung. Dort-

mund. (nachfolgend: J+K 2016) 
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Dr. Lademann & Partner (2016): Das a&b-Center in Neumünster als Einzelhandelsstandort – 

Verträglichkeitsgutachten zu den städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen. Ham-

burg. (nachfolgend: DLP 2016) 

Die Stadt Neumünster hat das Büro Junker + Kruse, Dortmund mit einer Kurzstellungnahme zu 

der o.g. Plausibilitätsprüfung beauftragt. Es ist dabei nicht Gegenstand der vorliegenden Stel-

lungnahme, eine eigenständige Plausibilitätsprüfung des von DLP erarbeiteten, o.g. Verträglich-

keitsgutachtens durchzuführen. Ggf. wird jedoch auf einzelne Aspekte dieser Verträglichkeitsun-

tersuchung eingegangen, wenn es sachdienlich erscheint. 

2 Bewertung der Plausibilitätsprüfung 

 

2.1 Vorbemerkungen 

Bevor zu den eigentlichen Kritikpunkten innerhalb der Plausibilitätsprüfung von DLP 2017 Stel-

lung bezogen wird, gilt es bereits vorab einen wesentlichen Punkt klar zu stellen, der zu falschen 

Annahmen bzw. Aussagen innerhalb dieser Prüfung führt.  

Die eingangs genannten Gutachten der Büros J+K 2017 und DLP 2016 unterscheiden sich 

grundlegend in ihrer Zielsetzung, folglich auch in der Herangehensweise und schließlich im Er-

gebnis. Grund dafür ist die von dem jeweiligen Büro verfolgte Perspektive. Die Aufgabenstel-

lung des Büros J+K wurde von DLP 2017 wie folgt interpretiert: „Junker+Kruse hatte nach den 

eigenen Darstellungen zur Aufgabe, für das a&b-Center bei weiter gedeckelter Gesamtverkaufs-

fläche ein Sortimentskonzept herzuleiten, was den Eigentümer in die Lage versetzt, den durch 

den Aldi-Neubau eintretenden Leerstand zu kompensieren“
2

. Diese Interpretation geht fehl. 

Denn während DLP im Auftrag des Betreibers einen betriebswirtschaftlichen und unternehmeri-

schen Ansatz in dem Verträglichkeitsgutachten aus 2016 verfolgt und diesen Ansatz auch in der 

Plausibilitätsprüfung (DLP 2017) zugrunde legt, liegt die Priorität von J+K im Auftrag der Stadt 

Neumünster auf der Umsetzung der im politisch beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkon-

zept für die Stadt Neumünster – als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 

6 Nr. 11 BauGB – formulierten stadtentwicklungspolitischen Ziele und Grundsätze
3

.  

Allein eine solche Vorgehensweise kann als bedeutsames Abwägungsmaterial in einem entspre-

chenden Bauleitplanverfahren eingebunden werden. Denn, so die ständige obergerichtliche und 

höchstrichterliche Rechtsprechung, das Bauplanungsrecht muss wettbewerbsneutral angewen-

det werden
4

. Somit ist das Gutachten von DLP (2016) schon aus diesen grundsätzlichen Erwä-

                                                

2

  DLP 2017, S. 11 

3

  J+K 2016, S. 98ff. 

4

  u.a. Beschluss des BVerwG vom 26. Februar 1997 (AZ 4 NB 5.97), Urteil des OVG Niedersachsen vom 31. Mai 

2007 (AZ 1 KN 265 / 05), Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom 03. Dezember 2015 (AZ 2 D 91 / 14.NE) 
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gungen untauglich als entsprechende Bewertungs- oder sogar Abwägungsgrundlage herange-

zogen zu werden. 

Der untersuchungsrelevante Standortbereich befindet sich in städtebaulich nicht integrierter La-

ge. Gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Neumünster sollen weder nahversor-

gungs- noch zentrenrelevante Sortimente in städtebaulich nicht integrierten Lagen angesiedelt 

werden
5

. Der Standortbereich ist schließlich innerhalb des Konzeptes als Sonderstandort Typ A 

eingeordnet
6

. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept empfiehlt dazu: „Als Entwicklungsziel für 

den Sonderstandort kann ebenfalls die Sicherung in der Funktion als Ergänzungsstandort zu den 

zentralen Versorgungsbereichen im Stadtgebiet festgehalten werden. Eine Ausweitung von 

nicht-zentrenrelevanten Angeboten ist denkbar und möglich, ebenso eine Umstrukturierung in 

Richtung nicht-zentrenrelevanter Sortimente. Eine Ausweitung zentrenrelevanter (auch nahver-

sorgungsrelevanter) Angebote über den genehmigten Bestand hinaus ist vor dem Hintergrund 

der formulierten städtebaulichen Zielsetzung zur Sicherung und zum Ausbau der zentralen Ver-

sorgungsbereiche und der wohnortnahen Grundversorgungsstrukturen grundsätzlich nicht vor-

zusehen“
7

. 

Allerdings widersprechen die von DLP 2016 empfohlenen Sortimente und Verkaufsflächengrö-

ßen
8

 dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Neumünster. Die von DLP 2016 vorge-

sehene „Flexibilisierung“ würde einen elementaren Widerspruch zu dem gesamten Zielsystem 

darstellen, auf dem das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Neumünster basiert. In 

diesen Zusammenhang ist auch zu stellen, dass die aktuellen Planungen an dem Standort bereits 

zum Zeitpunkt der Erstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes existent waren und im 

Rahmen des Konzeptes explizit thematisiert und bewertet wurden
9

. 

Die Stadt Neumünster verfügt nun seit mittelweile knapp zehn Jahren über ein Einzelhandels- 

und Zentrenkonzept, dessen Fortschreibung erst im vergangenen Jahr (2016) vom Rat der Stadt 

Neumünster politisch beschlossen wurde. Dieses Konzept stellt für die Stadt Neumünster eine 

bedeutsame Grundlage für sachgerechte Planungen zur Steuerung des Einzelhandels sowie zur 

Beurteilung und Abwägung von – insbesondere großflächigen – Einzelhandelsvorhaben dar. Da-

bei wird das Einzelhandels- und Zentrenkonzept auch bereits von Beginn an von der Stadt Neu-

münster in der Bauleitplanung konsequent und zielorientiert umgesetzt
10

.  

Wenn ein politisch beschlossenes kommunales Einzelhandelskonzept vorliegt – wie das Einzel-

handels- und Zentrenkonzept für die Stadt Neumünster, ist ein Einzelfallnachweis zentrenschä-

                                                

5

  Ebd., S. 147ff. 

6

  Ebd., S. 123ff. 

7

  Ebd., S. 124 

8

  DLP 2016, S. 94 

9

  J+K 2016, S. 124ff. 

10

  Beispielhaft seien hier folgende rechtskräftige Bebauungspläne genannt: Bebauungsplan Nr. 59 "Stoverweg / 

Friedrich-Wöhler-Straße", Bebauungsplan Nr. 29 "Kieler Straße / Ilsahl / Tungendorfer Straße", Bebauungsplan Nr. 

33 „Sondergebiet Rendsburger Straße“, Bebauungsplan Nr. 128 „Köstersche Fabrik“ 
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digender Auswirkungen nicht erforderlich. Hierzu wird auf ein Urteil des Oberverwaltungsge-

richts Nordrhein-Westfalen vom 25.10.2007 (OVG 7 AZ 1059/06) und das dieses bestätigende 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.03.2009 (BverwG AZ 4 C 21/07) verwiesen. Der 

Widerspruch zu den Aussagen des Einzelhandelskonzeptes ist ausreichend um möglichen Vor-

haben, die den Zielen und Grundsätzen des beschlossenen Einzelhandelskonzeptes widerspre-

chen, mittels Bauleitplanung zu begegnen. So auch im vorliegenden Fall. Dabei ist die Stadt 

Neumünster der Betreibergesellschaft insofern entgegengekommen, dass sie für den bereits 

ausgeübten Bestand einen gewissen Entwicklungsspielraum (+10 % der Verkaufsfläche) sowie 

weitere Nutzungsänderungen (mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten) eingeräumt hat. 

2.2 Abgrenzung des Einzugsgebietes und des Untersuchungsraumes 

 Den Einwendungen im Kapitel 2 „Zur Abgrenzung des Einzugs- und Untersuchungsgebie-

tes“
11

 wird nicht gefolgt. 

 Die Abgrenzung des Einzugsgebietes dient als Grundlage zur Analyse der Wettbewerbssitua-

tion sowie zur Ermittlung des externen Nachfragepotenzials eines Vorhabenstandortes. Im 

Sinne einer realitätsnahen Worst-Case-Betrachtung gilt es eine unter Berücksichtigung von 

Erreichbarkeitsaspekten und gegebenenfalls Konkurrenzstandorten plausibel begründete, 

nicht zu weitläufige Abgrenzung des Untersuchungsraumes verbunden mit der Annahme ei-

ner angemessen hohen Umsatzumverteilung in diesem Untersuchungsraum herzuleiten. 

 DLP kritisiert die Größe des Untersuchungsraums. So wird bemängelt, dass der Untersu-

chungsraum für den Lebensmitteldiscounter Aldi zu großräumig abgegrenzt wurde, wohin-

gegen der Untersuchungsraum für das a+b-Center als in nördlicher Richtung (Bordesholm) 

zu kleinräumig abgegrenzt eingeschätzt wird
12

. DLP unterscheidet dabei strikt zwischen den 

beiden Vorhaben. Die Begründung dafür wird an anderer Stelle geliefert: „Die Entfernung 

zwischen Alt- und Planstandort ist zudem zu groß, als dass ein Standortverbund vorliegen 

würde (im Falle von Einkaufskopplungen ist mit Umparkvorgängen zu rechnen)“
13

.  

 Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb eines Sonderstandortes Typ A gemäß Einzel-

handels- und Zentrenkonzept der Stadt Neumünster. Es handelt sich dabei, entgegen der 

Einschätzung von DLP, sehr wohl um einen Standortverbund. Gegenwärtig existieren in die-

sem Bereich bereits neben den Einzelhandelsbetrieben innerhalb des a+b-Centers vier wei-

tere Betriebe (davon ein großflächiger Sonderpostenmarkt) allesamt in räumlicher Nähe zu-

einander. Der Verlagerungsstandort des Lebensmitteldiscounters Aldi befindet sich quasi 

zwischen diesen Anbietern und lediglich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des a+b-

Centers. Er fügt sich somit in den bereits bestehenden Standortverbund ein. 

                                                

11

  DLP 2017, S. 3 bis 6 

12

  Ebd., S. 4 

13

  Ebd., S. 12 
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 Die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel ist, wie DLP richtigerweise darlegt, grund-

sätzlich als distanzsensibel zu bewerten. Der deutliche Angebotsschwerpunkt an dem Son-

derstandort liegt bereits in dieser Warengruppe. In Verbindung mit den weiteren ergänzend 

angebotenen Warengruppen (u.a. Bekleidung und Schuhe / Lederwaren) im a+b-Center 

und der autokundenorientierten Ausrichtung (große Stellplatzanlagen und verkehrsgünstige 

Lage) erreicht der gesamte Standort eine hohe Ausstrahlungskraft und ein über den Nahbe-

reich hinausgehendes Einzugsbiet. Dieser Umstand ist bei einer sachgerechten Abgrenzung 

des Untersuchungsraums für die vorliegenden Planungen in jedem Fall zu berücksichtigen. 

 Schließlich sind auch bei der geplanten Verlagerung des Aldi-Marktes aus dem a+b-Center 

auf die gegenüberliegende Straßenseite aufgrund der räumlichen Nähe weiterhin Kopp-

lungskäufe zwischen den jeweiligen Anbietern zu erwarten.  

 Aus diesen Gründen wird auf eine Zonierung verzichtet und sowohl für die nahversorgungs- 

als auch die zentrenrelevanten Sortimente ein Untersuchungsraum bestimmt.  

 Im Sinne der zu erfüllenden Kriterien des von J+K herzuleitenden Verkaufsflächenrahmens, 

dass – neben der Kompatibilität mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt 

Neumünster – auch signifikante Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche inner-

halb der Stadt Neumünster und in Nachbarkommunen ausgeschlossen werden sollen, wird 

die Gemeinde Nortorf in den Untersuchungsraum einbezogen. Für eine Berücksichtigung der 

Kommune Nortorf – im Gegensatz zu Bordesholm – spricht zum einen die verkehrliche An-

bindung an den Vorhabenstandort; über die westlich an dem a+b-Center verlaufende Stra-

ße L328 ist der Vorhabenstandort direkt aus Nortorf erreichbar. Zum anderen existieren in-

nerhalb des zentralen Versorgungsbereichs von Nortorf gleich zwei strukturprägende Le-

bensmittelanbieter. Da die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel am Vorhabenstand-

ort die mit Abstand größte untersuchungsrelevante Warengruppe darstellt, sollen negative 

Beeinträchtigungen der im Nortorfer Zentrum gleichzeitig einzigen großflächigen Magnet-

betriebe ausgeschlossen werden. 

 Eine weitere Ausdehnung des Untersuchungsraums in Richtung Norden steht im Wider-

spruch zu einem realitätsnahen Worst Case-Ansatz. Nichtsdestotrotz ist es möglich, über 

Analogieschlüsse Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen auf diese Kommunen zu 

treffen. In diesem Zusammenhang stellen die ermittelten Umsatzumverteilungsquoten für 

Standorte im Untersuchungsraum eine ausreichend belastbare Grundlage dar. Die ermittel-

ten Umsatzumverteilungsquoten für die Kommunen im Untersuchungsraum zeigen eine 

deutliche Korrelation zwischen der Raum-Zeit-Distanz eines Standortes zum Vorhaben-

standort und seiner relativen Betroffenheit. Über Analogieschlüsse kann somit auch für die 

Kommunen außerhalb des Untersuchungsraumes – wie Bordesholm – ausgeschlossen wer-

den, dass die Umsatzumverteilungen eine kritische Größenordnung erreichen. 

 Wenngleich gewisse Streukundenanteile auch von außerhalb des abgegrenzten Untersu-

chungsraums stammen werden, werden diese aufgrund der Größe des Untersuchungsraums 

und unter Berücksichtigung eines realitätsnahen Worst Case-Ansatzes nicht in Ansatz ge-

bracht. 
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2.3 Einzelhandelsrelevante Kennwerte des Vorhabens 

 Den Einwendungen im Kapitel 3 „Zu Vorhabenstruktur und -umsatz“
14

 wird nicht gefolgt.  

Vorhabenstruktur 

 Entgegen der Vorgehensweise von DLP 2016 ist es nicht das Ziel der Untersuchung von 

J+K, maximal mögliche warengruppenspezifische Verkaufsflächen auf Basis des Angebots-

bestandes im Untersuchungsraum zu ermitteln, um dem a+b-Center die größtmögliche Fle-

xibilität zu verschaffen. 

 Das zeigt einmal mehr, dass es – wie in Kapitel 2.1 erläutert – bei der Herleitung der unter-

suchungsrelevanten Sortimente und Verkaufsflächen auf die Perspektive und die Zielsetzung 

ankommt. Bei der Untersuchung von J+K war nicht ein betriebswirtschaftlicher, unterneh-

merischer Ansatz maßstäblich, sondern – wie eingangs erläutert – stand die Kompatibilität 

mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Neumünster im Vordergrund. Dies 

hat bei der Herleitung des warengruppenspezifischen Verkaufsflächenrahmens für die pla-

nungsrechtliche Festsetzung oberste Priorität.  

 Ausgangspunkt bildet zum einen die Bestandssituation am Vorhabenstandort (bestehende 

Sortimente und Verkaufsflächen) sowie zum anderen die Einordnung als Sonderstandort 

Typ A gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Neumünster, an dem eine Aus-

weitung nahversorgungs- und zentrenrelevanter Angebote über den genehmigten Bestand 

hinaus grundsätzlich nicht vorzusehen ist. Die aktuellen Planungen an dem Standort waren 

schließlich zudem bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Einzelhandels- und Zentrenkon-

zeptes existent und wurden im Rahmen des Konzeptes explizit thematisiert und bewertet
15

.  

 Die im a+b-Center größten Verkaufsflächenanteile (zwischen 400 m² und 3.600 m² Ver-

kaufsfläche) entfallen auf die Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel, Gesundheit und 

Körperpflege, Bekleidung sowie Schuhe / Lederwaren. Da das a+b-Center hauptsächlich 

nahversorgungs- und zentrenrelevante Angebote im Bestand aufweist, deren Ausweitung 

gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept nicht vorzusehen ist, soll unter Einhaltung der 

Gesamtverkaufsfläche ein moderater Erweiterungsspielraum auf Basis des Bestandes ermög-

licht werden. 

 Als moderat wird schließlich eine 10 %ige Erweiterung der bestehenden warengruppenspe-

zifischen Verkaufsflächen definiert. Ein größerer Spielraum würde den Zielen und Grundsät-

zen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes elementar widersprechen bzw. diese für alle 

zukünftigen Entwicklungen in der Stadt Neumünster in Frage stellen.  

                                                

14

  Ebd., S. 7 bis 13 

15

  J+K 2016, S. 124 
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 Entgegen den Einschätzung von DLP
16

 werden alle weiteren angebotenen Warengruppen 

(u.a. Glas, Porzellan, Keramik / Haushaltswaren, Papier / Büroartikel / Schreibwaren, Zei-

tungen / Zeitschriften, Spielwaren, Sport und Freizeit und Elektronik / Multimedia) gemäß 

Einzelhandelserhebungsdaten von J+K auf Verkaufsflächen von z.T. deutlich unter 100 m² 

vorgehalten. Eine Festsetzung von 100 m² Verkaufsfläche für sonstige zentrenrelevante Sor-

timente ist somit ebenfalls auf Basis der Bestandsituation im Sinne eines moderaten Entwick-

lungsspielraums hergeleitet. 

 Was von DLP völlig ausgeblendet wird, ist die Festsetzung der nicht-zentrenrelevanten Sor-

timente. Da diese auf maximal 800 m² Verkaufsfläche je Sortiment festgesetzt werden, be-

steht hier für das a+b-Center eine hohe Flexibilität. Auch dadurch könnte z.B. der kommen-

de Aldi-Leerstand kompensiert werden. 

 Da der derzeit genehmigte Bestand den Ausgangspunkt bildet und lediglich moderate Erwei-

terungsspielräume für die bereits angebotenen Sortimente geschaffen werden sollen, ist eine 

Untersuchung weiterer Warengruppen, entgegen der Meinung von DLP
17

, mit Blick auf die 

mittels Bauleitplanung beabsichtigte Umsetzung der Ziele und Grundsätze des fortgeschrie-

benen Einzelhandelskonzeptes nicht erforderlich. 

 DLP verweist schließlich in der Plausibilitätsprüfung mehrfach auf die Ergebnisse der eigenen 

Verträglichkeitsanalyse und die darin ermittelten warengruppenspezifischen Verkaufsflä-

chengrößenordnungen (DLP 2016). Auch wenn eine Plausibilitätsprüfung dieses Gutachtens 

nicht Gegenstand dieser Stellungnahme ist, soll hier auf einzelne wesentliche Punkte hinge-

wiesen werden: 

 Nach eigenen Aussagen hatte DLP „den Ansatz jeweils städtebaulich begründet die 

Obergrenze der noch maximal vertretbaren Verkaufsfläche in den einzelnen Sorti-

menten zu ermitteln“
18

. Dem Verträglichkeitsgutachten von DLP liegt jedoch ein be-

triebswirtschaftlicher Ansatz zur Wahrung der Wettbewerbsinteressen zugrunde. Nur 

aus einer unternehmerischen Perspektive lassen sich die sortimentsspezifischen Ver-

kaufsflächenobergrenzen von DLP argumentieren und begründen. Wie sonst kann 

eine so enorme Flexibilisierung der zentrenrelevanten Sortimente und deren Ver-

kaufsflächen (u.a. 1.800 m² Verkaufsfläche Bekleidung, 700 m² Spielwaren oder 500 

m² Verkaufsfläche sonstige zentrenrelevante Sortimente) an einem Sonderstandort 

gerechtfertigt werden
19

.  

                                                

16

  DLP 2017, S. 10 

17

  DLP 2017, S. 10 

18

  Ebd., S. 16 

19

  DLP 2016, S. 94 
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 In der Folge wird das politisch beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept der 

Stadt Neumünster, welches seit Jahren konsequent und zielorientiert in der Bauleit-

planung umgesetzt wird, von DLP konsequent negiert
20

.  

 Ein Blick auf die Umverteilungsberechnungen von DLP zeigt, dass der Neubau des 

Aldi-Marktes mehr als 50 % seines Umsatzes aus dem a+b-Center generieren soll
21

. 

Diese Annahme ist deutlich zu hoch angesetzt und damit weder sachgerecht noch 

plausibel, da sie einseitig ist. Wird dabei doch außer Acht gelassen, dass beide Vor-

haben auch gegenseitig zu Umverteilungen führen werden. Gleichwohl werden sich 

diese im Rahmen wettbewerblicher Auswirkungen bewegen und nicht in städtebau-

liche und / oder versorgungstrukturell negative Auswirkungen umschlagen. 

Vorhabenumsatz 

 DLP unterstellt, dass „bei Nahrungs- und Genussmitteln […] das Umsatzniveau hoch gehal-

ten [wird], um damit die Umsatzumverteilungsquote tendenziell zu senken (Umsatz wird auf 

breiteren Schultern umverteilt)“
22

. Dabei wird auf die im Zuge der Verlagerung des Aldi-

Marktes nur leicht sinkenden, von J+K angesetzten Flächenproduktivitäten für das a+b-

Center verwiesen.  

 DLP behauptet an andere Stelle zudem, dass für die freiwerdende Fläche nur eine Nachnut-

zung erwartbar sein würde, deren Flächenproduktivitäten um 25 % bis 33 % unter denen 

eines Aldi-Marktes bei rund 4.500 bis 5.000 Euro / m² liegen würde
23

. Eine Begründung 

wird nicht geliefert. 

 Bei der Herleitung der absatzwirtschaftlichen Kennwerte eines Vorhabens sind maximale, je-

doch realistische Annahmen zugrunde zu legen. Durch die Verlagerung des Aldi-Marktes 

wird Verkaufsfläche frei, die durchaus auch wieder mit einem Lebensmitteldiscounter belegt 

werden kann. Deshalb ist eine deutlichere Reduzierung der Flächenproduktivität weder 

sachgerecht noch plausibel.  

 Ein Blick auf die durchschnittlichen Flächenproduktivitäten der anderen bundesweit agieren-

den Lebensmitteldiscounter verrät, dass diese sowohl unter als auch über der durchschnittli-

chen Flächenproduktivität von Aldi (6.380 Euro / m²) liegen: 4.250 Euro / m² (Netto Mar-

ken-Discount), 5.040 Euro / m² (Penny) und 7.410 Euro / m² (Lidl)
24

. Es zeigt sich, dass die 

Firma Lidl sogar eine noch höhere durchschnittliche Flächenproduktivität erzielt als Aldi 

Nord. Dies deutet vielmehr darauf hin, dass eine höhere Flächenproduktivität, als von J+K 

für das a+b-Center angesetzt, ebenfalls eine denkbare realistische Worst Case-Annahme 

                                                

20

  Ebd., S. 86ff. 

21

  Ebd., S. 52 

22

  DLP 2017, S. 8 

23

  Ebd., S. 20 

24

  Hahn Gruppe (2017): Retail Real Estate Report Germany 2017/2018. S.38 
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wäre. Dies spricht gegen den vielfach von DLP angeführten möglichen „Performance-

Verlust“
25

 des a+b-Centers infolge der Verlagerung des Aldi-Marktes. 

 Kritisch sieht DLP auch die angesetzte Flächenproduktivität für die Warengruppe Schuhe / 

Lederwaren, welche als zu hoch eingeschätzt wird. „So ist hier zu beachten, dass es sich 

„nur“ um einen preisfokussierten Fachmarkt handelt und zugleich in den letzten Jahren in-

nerhalb von Neumünster die Wettbewerbsintensität deutliche zugenommen hat. Zum Ver-

gleich: Die Flächenleistung liegt in BRD lt. Jahresstatistik 2014 unterhalb von 3.000 € je qm 

VKF“26

. Zwei Fakten sprechen gegen diese Einschätzung: Zum einen liegt die durchschnittli-

che Flächenproduktivität im Schuhfachhandel in 2016 gemäß IFH Köln bei rund 3.400 Euro 

/ m²
27

. Zum anderen wird außer Acht gelassen, dass der im a+b-Center bestehende Schuh-

fachmarkt eine Filiale von Deichmann ist und damit dem größten Unternehmen im deut-

schen Schuhfachhandel – sowohl nach Umsatz als auch Zahl der Filialen – angehört
28

. Die 

Flächenproduktivitäten dieses Anbieters können, so brancheninterne Angaben, auch Werte 

von > 3.000 Euro / m² erreichen. Somit ist die von J+K angesetzte Flächenproduktivität 

weder zu hoch angesetzt noch unplausibel. 

2.4 Annahmen zur Umsatzherkunft und Umverteilungen des Vorhabens 

 Den Einwendungen im Kapitel 4 „Zur Umsatzherkunft und den Umverteilungswirkungen“
29

 

wird nicht gefolgt. 

 Die Kritik von DLP wird auch hier wieder von dem betriebswirtschaftlichen bzw. unterneh-

merischen Ansatz geprägt. Die Annahmen zur Umsatzherkunft und die Berechnungen der 

Umsatzumverteilungen ergeben sich aber auch aus der Zielsetzung der Untersuchung von 

J+K. Danach hat die Kompatibilität mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept oberste Pri-

orität. In diesem Sinne werden keine maximal möglichen Verkaufsflächenobergrenzen für 

das a+b-Center definiert, sondern lediglich auf Basis des bestehenden Angebotes ein mode-

rater Erweiterungsspielraum hergeleitet. Daraus ergeben sich für folgende, im a+b-Center 

angebotene Warengruppen untersuchungsrelevante Größenordnungen: Nahrungs- und Ge-

nussmittel, Gesundheit und Körperpflege, Bekleidung und Schuhe / Lederwaren.  

 Während die warengruppenspezifischen Verkaufsflächen und Umsätze noch jeweils ge-

trennt für das a+b-Center und den Aldi-Markt hergeleitet wurden, erfolgt eine summarische 

Umverteilungsberechnungen. Grund dafür ist, dass die Vorhaben einen Standortverbund 

bilden werden. Vor diesem Hintergrund ist es im Sinne der Rechtsprechung notwendig, die 

                                                

25

  DLP 2017, S. 8ff. 

26

  Ebd., S. 7 

27

  IFH Köln (2016): Den Erfolg messen!. In: Factbook Einzelhandel 2016. S. 205ff. 

28

  Statista (2017): Statistiken zum Schuhhandel in Deutschland, abrufbar über www.statista.com (zuletzt zugegriffen 

am 12.12.2017); Hahn Gruppe (2017): Retail Real Estate Report Germany 2017/2018. S.46 

29

  DLP 2017, S. 14 bis 17 
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Auswirkungen beider Vorhaben summarisch zu untersuchen. Denn: „Der Prüfungsmaßstab 

der schädlichen Auswirkungen fordert eine Gesamtbetrachtung aller städtebaulich relevan-

ten Umstände“
30

. Bezogen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass, sofern vergleich-

bare Vorhaben mit einem ähnlichen Wirkungsgrad auf den Markt treten werden, diese ge-

meinsam den städtebaulich relevanten Umstand abbilden.  

 DLP bemängelt bei der Umsatzherkunft die fehlenden Streukundenanteile insbesondere für 

die untersuchungsrelevanten zentrenrelevanten Warengruppen. Wenngleich gewisse Streu-

kundenanteile auch von außerhalb des abgegrenzten Untersuchungsraums stammen wer-

den, werden diese aufgrund der Größe des Untersuchungsraums und unter Berücksichtigung 

eines realitätsnahen Worst Case-Ansatzes nicht in Ansatz gebracht.  

 Zur Klarstellung: Mögliche absatzwirtschaftliche Auswirkungen wurden, entgegen der Ein-

schätzung von DLP
31

, nicht nur partiell sondern vollumfänglich auch für die Warengruppe 

Gesundheit und Körperpflege berechnet. Somit ist die Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel nicht, wie von DLP behauptet, das „einzig detailliert untersuchte Sortiment“
32

.  

Eine Berechnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen für die weiteren untersuchungs-

relevanten Warengruppen Bekleidung und Schuhe / Lederwaren ist, entgegen der Kritik von 

DLP
33

, nicht erforderlich. Grund dafür ist – wie in der Stellungnahme von J+K erläutert
34

 – 

die absolut niedrige Höhe der hinzutretenden Verkaufsflächen und infolgedessen der (zu 

erwartenden) geringen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen. Ein Umschlagen der absatz-

wirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche oder versorgungsstrukturelle Aus-

wirkungen ist daher nicht zu erwarten. 

 „Insbesondere wurde durch Junker+Kruse […] nicht plausible Annahmen zur Kundenher-

kunft getroffen, die zu einem zu niedrigen umverteilungsrelevanten Umsatz zulasten der 

Angebote im Nahbereich (v.a. Angebote im a&b-Center (inkl. Nachnutzung des Lebensmit-

telmarkts) führen“
35

. Diese Argumentation, wobei v.a. auf die Auswirkungen auf das a+b-

Center verwiesen wird, verdeutlicht einmal mehr den unternehmerischen Ansatz von DLP. 

Bei der Verlagerung des Aldi-Marktes werden absatzwirtschaftliche Auswirkungen auf das 

a+b-Center nicht ausgeschlossen. Diese werden sich aber - unabhängig der getroffenen 

Annahmen – im wettbewerblichen Rahmen bewegen und nicht in negative städtebauliche 

oder versorgungsstrukturelle Auswirkungen umschlagen. An dieser Stelle sei nochmals drauf 

verwiesen, dass das Bauplanungsrecht wettbewerbsneutral ist und nicht vor Konkurrenz 

schützt. 

                                                

30

  Urteil des BVerwG vom 17. Dezember 2009 (AZ 4 C 2/08)  

31

  DLP 2017, S. 16 

32

  Ebd. 

33

  Ebd. 

34

  J+K 2017, S. 20 

35

  DLP 2017, S. 16 
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 Die Kritik von DLP, die Festsetzungsvorschläge seien unbegründet und „aus der Luft gegrif-

fen“
36

, wird mit Verweis auf die vorgebrachten Argumente – auch in den vorherigen Kapi-

teln – zurückgewiesen. 

2.5 Angebotssituation im Untersuchungsraum 

 Den Einwendungen im Kapitel 5 „Zur versorgungsstrukturellen und städtebaulichen Aus-

gangslage im Untersuchungsraum“
37

 wird nicht gefolgt. 

 „Das Büro Junker+Kruse setzt sich nicht mit der städtebaulichen Situation, d.h. der Würdi-

gung der sortimentsspezifischen Stabilität der zentralen Versorgungsbereiche und sonstiger 

für die zentralörtliche Funktion bedeutsamen Standortlagen und der jeweiligen Entwick-

lungsperspektiven/-bedarfe auseinander. Die erforderliche Diskussion der erwartbaren Kon-

sequenzen durch die Vorhabenrealisierung erfolgt nicht“
38

. 

 Der Nachweis stabiler zentraler Versorgungsbereiche und Nahversorgungsstrukturen im Un-

tersuchungsraum legitimiert noch lange keine hohe Flexibilisierung der Verkaufsflächen von 

zentrenrelevanten Sortimenten an einem städtebaulich nicht integrierten Standort, wie die 

Vorgehensweise von DLP impliziert.  

 Im Rahmen der Analyse der Angebotssituation im Untersuchungsraum sind auf Basis einer 

dezidierten Bestandserhebung die warengruppenspezifischen Verkaufsflächen und Umsätze 

differenziert nach Städten und Standortlagen darzustellen. Dies ist in der Untersuchung von 

J+K sachgemäß erfolgt
39

. 

 Entgegen der Einschätzung von DLP ist bei der Analyse der Angebotssituation eine städte-

bauliche Einordnung der zentralen Versorgungsbereiche nicht zwingend erforderlich. Dies 

kann im Rahmen der städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Bewertung der absatz-

wirtschaftlichen Auswirkungen erfolgen und sich zudem auf solche Standorte beschränken, 

für die erhöhte absatzwirtschaftliche Auswirkungen nachgewiesen werden können. Auch 

dies erfolgt in der Untersuchung von J+K sachgemäß
40

. 

                                                

36

  Ebd., S. 17 

37

  Ebd., S. 17 bis 18 

38

  Ebd., S. 18 

39

  J+K 2017, S. 24ff. 

40

  Ebd., S. 31f 
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2.6 Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen 

 Den Einwendungen im Kapitel 6 „Zur Bewertung der prospektiven Auswirkungen“
41

 wird 

nicht gefolgt. 

 In diesem Kapitel werden von DLP alle bereits in den vorherigen Kapiteln der Plausibilitäts-

prüfung vorgebrachten Kritikpunkte erneut wiedergegeben. Neue Aspekte werden jedoch 

nicht formuliert. Durch die mehrfache Wiederholung der Kritikpunkte werden diese jedoch 

nicht richtiger. J+K verweist an dieser Stelle auf die Aussagen in den vorherigen Kapiteln. 

 Abschließend wird noch auf eine Aussage von DLP eingegangen: „Aus versorgungsstruktu-

rellen Aspekten ist die Neuaufstellung von Aldi nicht erforderlich“
42

. Dies gilt sodann auch 

für die hohen Verkaufsflächenspielräume, die DLP dem a+b-Center für zentrenrelevante 

Sortimente einräumt
43

. Diese sind in dieser Höhe weder städtebaulich und versorgungsstruk-

turell erforderlich noch entsprechen diese den stadtentwicklungspolitischen Zielvorstellungen 

der Stadt Neumünster.  

 

                                                

41

  DLP 2017, S. 18 bis 21 

42

  Ebd., S. 21 

43

  DLP 2016, S. 94 
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